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Gültig ab 01. Januar 2009 

 

 

Füllgutgruppen für Foliensäcke im RIGK-SYSTEM 

Gruppe 1: anorganische Verbindungen - alkalisch reagierend  
Gruppe 2: anorganische Verbindungen - sauer reagierend   
Gruppe 3: anorganische Verbindungen - inert    
Gruppe 4: organische, untereinander unreaktive Verbindungen  
Gruppe 5: organische Polymerverbindungen                   
Gruppe 6: PVC 
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Gruppe 7: Ruß 
Gruppe 8: Farbpigmente 
 
Gruppe S: Nahrungs- und Futtermittel, Torf-, Erdenprodukte, Holzmehl etc. 
Gruppe V: Verpackung aus Verbundstoffen (z.B. Aluminium/LDPE) 

 
 
 
Die Beiträge im RIGK-G-SYSTEM bleiben für 2009 trotz hoher Verwertungskosten und erwartete starke Auslastung der Anlagen unverändert. 
 
Gültig ab 01. Januar 2009 
 

Verwertungsfraktion 2008 2009 

  [€/to] [€/to] 

A 355,- 355,- 

B  410,- 410,- 

  €/a €/a 

Kleinmengenbeitrag *** 

 250,- 250,- 

 

Verwertungsfraktionen im RIGK-G-SYSTEM  
 
A: Schadstoffverpackungen, die  

• mit den Gefahrensymbolen Xi  -  reizend, Xn - gesundheitsschädlich und N  -umweltgefährlich kennzeichnungspflichtig sind. 
 
B: Schadstoffverpackungen, die  

• mit den Gefahrensymbolen C - ätzend, F - leichtentzündlich, F+ - hochentzündlich und O - brandfördernd kennzeichnungspflichtig sind oder 

• gefährliche Güter enthalten und mit den Gefahrzetteln der Klassen 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 8 und 9 kennzeichnungspflichtig sind. 

• mit den Gefahrensymbolen T - giftig, T+ - sehr giftig  kennzeichnungspflichtig sind oder 

• gefährliche Güter enthalten, die mit den Gefahrzetteln der Klasse 6.1 kennzeichnungspflichtig sind. 

 
*** Der Kleinmengenbeitrag deckt die Kosten, die 
 für einen Zeichennutzungsvertrag geringer Ver- 

 packungsmengen pro Unternehmen anfallen.  
 


